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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.KEIHEL, HAHN 

und Genossen an den Herrn Bundesminister für Finanzen 

betreffend r1ehrw'ertsteuer für Bauvorhaben. 

Anläßlich der Einführung der Mehrwertsteuer ist insbesondere 

die Abgrenzung der Alt-Umsatzsteuer und der Hehrwertsteuer 

beim Übergang von besonderer Bedeutung. Die ersten Be-

rechnungen ergeben - gestUtzt auch auf die Erfahrungen in 

der BRD - daß Bauführungen mit Einführung der Hehrwertsteuer 

teurer werden. In der BRD entstanden bei Einführung der 

Mehrwersteuer eine Unmenge von Streitfällen z\Vischen Bau­

unternehmen und Bauherren (auch Genossenschaften und öi'fent­

lichen Bauherren), aber auch !":1it den 'Finanzbehörden dadurch, 

daß die Abgrenzung und Abrechnung von halbfertigen Bauwerken 

zum Stichtag 31.Dezember It.Gesetz nicht mit der alten 

Umsatzsteuer durchgenihrt werden konnte, sondern als Vor­

ratsvermögen beim Bauunternehmen zu entlasten war, wiihrend 

das g('~samte Bau"I.ferk mnll. bei fertiger Übergabe der Mehr­

wertsteuer zu unterziehen ist. Dies führte zu einer entsprechenden 

Verteuerung des Gesamt-lBauwerkes, was gerade im l-lohnungsbau 

nicht im Sinne des Gesetzgebers liegen kann. 

Wenn Bauverzögerungen unumgänglich waren, führte und führt 

diese Regelung zu großen Streitfällen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Herrn. Bundesminister ;für Finanzen :folgende 

A n fra g e : 

11 Vertritt das Finanzministerium den Standpunkt, <.laß durch 

die Einführung der Mehrwertsteuer für bis zum Stichtag er­

stellte Bauvorhaben k ein e Verteuerung dadurch ein.­

treten sollte, daß diese ebenfalls der Mehrwertsteuer 

unterliegen ? 
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